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Bezirksregierung Düsseldorf 
Flurbereinigungsbehörde 
-Dezernat 33- 

Mönchengladbach, 04.06.2018 
Dienstgebäude 
41061 Mönchengladbach 
Croonsallee 36 – 40 
Tel.: 0211/475-9803 
FAX: 0211/475-9791 

 
 
Flurbereinigung Deich Meerbusch-Lank 
 

Az.: 33-70901 
 

Vorläufige Besitzeinweisung 
 
 
 
In dem Flurbereinigungsverfahren Deich Meerbusch Lank  wird hiermit gem. § 65 Flurberei-
nigungsgesetz (FlurbG) die vorläufige Besitzeinweisung angeordnet. 
 
Die Überleitungsbestimmungen vom 04.06.2018 sind Bestandteil dieses Verwaltungsaktes. 
 
1. Diese vorläufige Besitzeinweisung wird mit dem 01.08.2018 wirksam (Stichtag der Wert-

gleichheit gemäß § 44 Abs. 1 Satz 4 FlurbG). Abweichend von diesem allgemeinen 
Stichtag gehen zu den in den Überleitungsbestimmungen bestimmten Zeitpunkten der 
Besitz, die Verwaltung und die Nutzung der neuen Grundstücke auf die in den Nachwei-
sen zur neuen Feldeinteilung benannten Empfänger über. Die bisherigen Besitz-, Verwal-
tungs- und Nutzungsrechte an den alten Grundstücken erlöschen zu den in den Überlei-
tungsbestimmungen angegebenen Zeitpunkten. Dann müssen anstelle der alten Grund-
stücke die neuen Grundstücke in Bewirtschaftung genommen werden. 
 
Sonstige Rechtsverhältnisse, insbesondere Eigentumsrechte, bleiben unverändert. 

 
2. Die vorläufige Besitzeinweisung mit Gründen, die Überleitungsbestimmungen und die 

Karte der neuen Feldeinteilung liegen zur Einsichtnahme für die Beteiligten vom 
02.07.2018 bis zum 15.07.2018 aus bei: 
 

 der Stadt Meerbusch, Technisches Rathaus Lank-Latum, Wittenberger Straße 21, 
40668 Meerbusch, Abteilung 4, Zimmer 15, von montags bis freitags zu den üblichen 
Geschäftszeiten, 

 der Stadtverwaltung Krefeld, Friedrichstraße 25, 47798 Krefeld, Zimmer 203, von 
montags bis freitags zu den üblichen Geschäftszeiten, 

 der Bezirksregierung Düsseldorf, Dez. 33, Croonsallee 36 – 40, 41061 Mönchen-
gladbach, Zimmer 302 (Herr Witzke) montags bis freitags zu den üblichen Ge-
schäftszeiten (Terminabsprache wird empfohlen).  
 

Den Beteiligten wird auf Antrag an Ort und Stelle die neue Feldeinteilung erläutert. Der 
Antrag ist an die Flurbereinigungsbehörde zu richten. 
 

Den Teilnehmern wurden vorab ein Entwurf dieser vorläufigen Besitzeinweisung sowie 
der Überleitungsbestimmungen, eine Übersicht über die Grundstücke, in deren Besitz 
eingewiesen wird sowie ein Kartenauszug mit der neuen Feldeinteilung übersandt. 

 

3. Pachtverhältnisse und sonstige Besitzrechte gehen auf die neuen Grundstücke über. In-
nerhalb einer Frist von drei Monaten können bei der Flurbereinigungsbehörde folgende 
Festsetzungen beantragt werden: 
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3.1 Angemessene Verzinsung einer eventuell vom Eigentümer zu leistenden Ausgleichs-
zahlung für eine dem Nießbrauch unterliegende Mehrzuteilung durch den Nießbrau-
cher (§ 69 Satz 2 FlurbG). 
 

3.2 Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder anderweitiger Ausgleiche infolge ei-
nes eventuellen  Wertunterschiedes zwischen dem alten und neuen Pachtbesitz 
(§ 70 Abs. 1 FlurbG) 
 

3.3 Auflösung des Pachtverhältnisses infolge wesentlicher Erschwernisse der Bewirtschaf-
tung des neuen Pachtbesitzes (§ 70 Abs. 2 FlurbG). 

 
Die Anträge zu 3.1 und 3.2 können von beiden Vertragspartnern, der Antrag zu 3.3 kann 
nur vom Pächter gestellt werden (§ 71 FlurbG). Die Frist beginnt mit dem Tag der öffentlichen 
Bekanntmachung dieses Verwaltungsaktes. 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Bestimmungen der §§ 34 und 85 Ziffern 5 und 6 FlurbG 
auch nach Erlass der vorläufigen Besitzeinweisung bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungs-
planes wirksam bleiben. 
 

Gründe 
 
Die Voraussetzungen für den Erlass der vorläufigen Besitzeinweisung mit Überleitungsbestim-
mungen liegen vor, da die Grenzen der neuen Grundstücke in die Örtlichkeit übertragen worden 
sind, endgültige Nachweise für Fläche und Wert der neuen Grundstücke vorliegen sowie das 
Verhältnis der Abfindung zu dem von jedem Beteiligten Eingebrachten feststeht. Die neue Feld-
einteilung wurde den Beteiligten bereits in einem Offenlagetermin bekanntgegeben und auf An-
trag an Ort und Stelle erläutert. 
 
Die tatsächliche Überleitung in den neuen Zustand wird durch Überleitungsbestimmungen ge-
regelt (§ 65 Abs. 2 FlurbG in Verbindung mit § 62 Abs. 2 und 3 FlurbG). 
 
Die nachteiligen Einwirkungen durch die Deichsanierung (zweiter Bauabschnitt) sollen baldmög-
lich beseitigt werden. Es ist den Beteiligten daher nicht zumutbar, den Besitzwechsel erst mit 
der Ausführung des Flurbereinigungsplanes vorzunehmen. 
 
Die an dem Verfahren Beteiligten haben sich darauf eingestellt, dass sie den Besitz an ihren 
neu zugeteilten Grundstücken im Sommer 2018 antreten können. Nach Abwägung aller hier 
erheblichen Umstände entspricht es daher pflichtgemäßem Ermessen, die vorläufige Besitzein-
weisung zu erlassen.  
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe (öffentliche 
Bekanntmachung) Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Bezirksregie-
rung Düsseldorf, Dienstgebäude Mönchengladbach, Croonsallee 36-40, 41061 Mönchengla-
dbach, schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben. 

Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifi-
zierter elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Bezirksregierung Düssel-
dorf erhoben werden. Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brd.sec.nrw.de. 

Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer An-
meldung nach dem de-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: poststel-

le@brd-nrw.de-mail.de. 

Hinweis: 

Weitere Hinweise zur Widerspruchserhebung in elektronischer Form finden Sie auf der Homepage der 
Bezirksregierung Düsseldorf (www.brd.nrw.de) unter „Kontakt“.“ 

 

mailto:poststelle@brd.sec.nrw.de
mailto:poststelle@brd-nrw.de-mail.de
mailto:poststelle@brd-nrw.de-mail.de
http://www.brd.nrw.de/
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Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 
Gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird die sofortige Vollzie-
hung dieses Verwaltungsaktes angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen ihn 
keine aufschiebende Wirkung haben. 
 

Gründe für die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 
Der Erlass der vorläufigen Besitzeinweisung liegt im öffentlichen Interesse und im überwie-
genden Interesse der Beteiligten. Insbesondere liegt es im öffentlichen Interesse, dass eine 
zügige Abwicklung des Flurbereinigungsverfahrens erreicht und die ordnungsgemäße Be-
wirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen sichergestellt wird. Der tatsächliche Besitz-
übergang lässt sich durch die ineinandergreifenden Besitzregelungen des Flurbereinigungs-
planes nur für alle Beteiligten des Verfahrens gleichzeitig vollziehen. Diese allgemeinen Voll-
zugsinteressen überwiegen das Interesse der Beteiligten an der aufschiebenden Wirkung 
der von ihnen erhobenen Rechtsbehelfe. 
 

Rechtsbehelfshinweis zur sofortigen Vollziehung 
 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann die Wiederherstellung der aufschie-
benden Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 VwGO beantragt werden bei dem Oberverwaltungs-
gericht für das Land Nordrhein-Westfalen –IX. Senat (Flurbereinigungsgericht)-, Aegidiikirch-
platz 5, 48143 Münster. 
 
Nachrichtlicher Hinweis zu Dauergrünland: 
Bewirtschafter von Dauergrünland im Sinne der Dauergrünlanderhaltungsverordnung NRW werden 
auf das Umbruchverbot hingewiesen. Ein ungenehmigter Umbruch von Dauergrünland in den durch 
die vorläufige Besitzeinweisung zugeteilten Flächen kann zu Sanktionen aufgrund Verstößen gegen 
Cross-Compliance-Auflagen führen. Sollte im Einzelfall ein Umbruch von Dauergrünland erforderlich 
sein, ist im Vorfeld des Umbruchs eine Klärung mit der EG-Zahlstelle und der Flurbereinigungsbehör-
de herbeizuführen. 
 

 
Im Auftrag 

 
LS  gez. 

 
Ralph Merten 


